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Stadtputzete 2024

Nächster Termin am 27. Mai 2024, 18 Uhr
Diese Aktion freiwilliger Bürger, denen die Sauberkeit ihrer Stadt am
Herzen liegt, befindet sich nun im zwölften Jahr. Inzwischen hat sich
ein fester Kern gebildet mit eingespielten Teams, die auch meistens die-
selben Routen in Angriff nehmen. Neue Personen sind herzlich will-
kommen.

Treffpunkt ist auf dem Parkplatz hinter der Breisach-Touristik am
Marktplatz. Anmeldungen bitte bis Montag, 12 Uhr bei der Breisach-
Touristik, Tel. 07667/940155, breisach-touristik@breisach.de. Alle Hel-
fer werden gebeten, eigene Handschuhe mitzubringen. Warnwesten,
Greifzangen und Müllsäcke werden gestellt.

„Stadtführungen mit Genuss“
in Breisach am Rhein
Saisonstart am 25. Mai 2024
Am 25. Mai 2024 startet die Veranstaltungsreihe „Stadtführung mit Ge-
nuss“ in Breisach am Rhein in die Saison 2024. Bis Ende Oktober werden
immer samstags vormittags Führungen zu unterschiedlichen Themen
angeboten. Eine Tour findet per Rad statt und verbindet die Partnerstädte
Breisach und Neuf-Brisach. Die Führung „Breisachs Tore und Türme“ von
und mit der Gästeführerin Beate Schätzle steht nach ein paar Jahren Pau-
se wieder auf dem Programm.

Abschließend oder zwischendurch gibt es einen kulinarischen Gruß. Die
Führungen kosten einheitlich 15 € pro Person, mit BZCard (Inhaber plus
1 Begleitperson) oder Konus-Gästekarte 13 € pro Person. Eine Anmeldung
bis spätestens Freitag vor der Führung 16 Uhr bei der Breisach-Touristik
ist erforderlich.

Weitere Informationen und die Termine gibt es online unter www.brei-
sach-urlaub.de und bei der Breisach-Touristik am Marktplatz, Tel.
07667/940155, breisach-touristik@breisach.de.

Museum für Stadtgeschichte Breisach am Rhein

Lyrikabend „…und nächstens wird es Sommer“ mit Ariane Wagner und
Dorothea Wolf am 12. Juni 2024, um 18.30 Uhr (Eintritt frei!)
„Worte, Worte, nichts als Worte!“ Diesem Motto haben sich Dorothea
Wolf und Ariane Wagner verschrieben und möchten in ihren literari-
schen Programmen die unterschiedlichsten Texte ihren Zuhörern nahe
bringen. Seit vielen Jahren sind die beiden Sprecherinnen nun mit ver-
schiedenen Programmen zu hören. Freuen Sie sich auf einen heiter-be-
sinnlich-schaurigen Abend voller Worte: mal skurril, mal ernst, mal hei-
ter. Diesmal mit dem Titel: „…und nächstens wird es Sommer.“ Das Mu-
seum für Stadtgeschichte lädt herzlich ein am 12. Juni 2024 um 18.30 Uhr
im Rheintor. Der Eintritt ist frei!

Vortrag Prof. Dr. Buck zur Geschichte des ehemaligen Frauenklosters
Marienau in Breisach am 3. Juli 2024 um 18:30 Uhr im Museum für
Stadtgeschichte
Prof. Dr. Thomas Martin Buck (Pädagogische Hochschule Freiburg) wird
im Museum für Stadtgeschichte in Kooperation mit dem Geschichtsver-
ein Breisach zum klösterlichen Leben in Breisachvortragen: „Augia Sanc-
tae Mariae. Zur Geschichte des ehemaligen Frauenklosters Marienau in
Breisach“. Der Geschichtsverein Breisach und das Museum für Stadtge-
schichte laden herzlich ein am 3. Juli 2024 um 18:30 Uhr im Rheintor. Der
Eintritt ist frei!

Information über Öffentliche Bekanntmachung

Die Stadt Breisach am Rhein hat folgende Bekanntmachungen erlassen:
– Öffentliche Bekanntmachung zur Durchführung der Wahl zum Europäi-
schen Parlament – Europawahl – und der Wahl des Gemeinderats, des
Ortschaftsrats, des Kreistags am 9. Juni 2024

Dievollständige Öffentliche Bekanntmachung undweitere finden Sie auf
unsererHomepagewww.breisach.deunterÖffentlicheBekanntmachun-
gen.

Öffentliche Bekanntmachung

Inkrafttreten des Bebauungsplans und der örtlichen Bauvorschriften
„Vogesenstraße III“ im beschleunigten Verfahren gem. § 13a BauGB
Der Gemeinderat der Stadt Breisach am Rhein hat am 14.05.2024 in öf-
fentlicher Sitzung den im beschleunigtenVerfahren gem. § 13a BauGB auf-
gestellten Bebauungsplan „Vogesenstraße III“ und die zusammen mit
dem Bebauungsplan aufgestellten örtlichen Bauvorschriften nach § 10
Abs. 1 BauGB als Satzung beschlossen.
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans wird begrenzt:
Im Norden: durch die Straße „Christmannsweg“ und „Meisennest“
Im Osten: durch die Straße „Müllheimer Straße“ und das angrenzende
Wohngebiet „Vogesenstraße II“
Im Süden: durch das Gelände des Bauhofs sowie des Technischen Hilfs-
werks
Im Westen: durch das angrenzende Gewerbegebiet „Isenberg“

Im Einzelnen gilt der Lageplan des Bebauungsplans in der Fassung vom
24.10.2023. Der Geltungsbereich ist im folgenden Kartenausschnitt dar-
gestellt:

Der Bebauungsplan und die zugehörigen örtlichen Bauvorschriften „Vo-
gesenstraße III“ treten mit dieser Bekanntmachung gem. § 10 Abs. 3
BauGB in Kraft.
Der Bebauungsplan und die örtlichen Bauvorschriften können ein-
schließlich ihrer Begründung im Rathaus der Stadt Breisach am Rhein,
Zimmer 302, Münsterplatz 1, 79206 Breisach, während der üblichen
Dienststunden eingesehen werden. Jedermann kann den Bebauungs-
plan, die örtlichen Bauvorschriften und ihre Begründung einsehen und
Auskunft über ihren Inhalt verlangen. Zusätzlich ist der Bebauungsplan
mit Begründung im Internet unter der Internetadresse Homepage der
Stadt Breisach (https://stadt.breisach.de) unter aktuelles bauleit-
planung abgeschlossene Verfahren zugänglich.
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB über die Fälligkeit
etwaiger Entschädigungsansprüche im Falle der in den §§ 39 bis 42
BauGB bezeichneten Vermögensnachteilen, deren Leistung schriftlich
beim Entschädigungspflichtigen zu beantragen ist, und des § 44 Abs. 4
BauGB über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen wird hinge-
wiesen.

Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von
Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung so-
wie die Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB wird hingewiesen. Unbeacht-
lich werden demnach
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung

der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verlet-
zungderVorschriftenüberdasVerhältnisdesBebauungsplansunddes
Flächennutzungsplans,

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvor-
gangs,

4. nach § 214 Abs. 2a Nr. 3 und Nr. 4 BauGB beachtliche Mängel im be-
schleunigten Verfahren gem. § 13a BauGB,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung dieser Sat-
zung schriftlich gegenüber der Stadt Breisach am Rhein unter Darlegung
des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden
sind. Dies gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a BauGB be-
achtlich sind.

Ferner wird darauf hingewiesen, dass gem. § 4 Abs. 4 GemO BW Satzun-
gen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Ge-
mO BW oder auf Grund der GemO BW zu Stande gekommen sind, ein
Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zu Stande ge-
kommen gelten. Dies gilt nicht, wenn
1. die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung

oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind,
2. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 43 wegen Gesetzwidrigkeit

widersprochen hat oder wenn vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist
die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder die
Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber der Ge-
meinde unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung be-
gründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach vorstehender Nr. 2 geltend gemacht worden, so
kann auch nach Ablauf der Jahresfrist des § 4 Abs. 4 S. 1 GemO BW jeder-
mann diese Verletzung geltend machen.

Stadt Breisach am Rhein, den 16.05.2024
Oliver Rein, Bürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung

Wirksamkeit der 22. punktuellen Änderung des Flächennutzungsplans
der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft (VVG) Breisach-Ihringen-
Merdingen für den Teilbereich „Ihringen Süd - Kleinried“ in der Gemein-
de Ihringen
DasLandratsamtBreisgau-HochschwarzwaldhatdievomGemeinsamen
Ausschuss der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft (VVG) Breisach-
Ihringen-Merdingen am 22.04.2024 in öffentlicher Sitzung beschlossene
22. punktuelle Änderung des Flächennutzungsplans mit Entscheidung
vom 13.05.2024 aufgrund von § 6 Abs. 1 BauGB genehmigt. Die Genehmi-
gung wird hiermit gem. § 6 Abs. 5 BauGB ortsüblich bekanntgemacht.
Das Plangebiet befindet sich am südlichen Ortsrand der Gemeinde Ihrin-
gen. Das Plangebiet wird im Westen von der Gündlingerstraße und
schließt im Norden an die bestehende Wohnbebauung an. Im nördlichen
Teilbereich verläuft die Tunibergstraße durch das Plangebiet. Der räum-
liche Geltungsbereich ergibt sich aus folgendem Kartenausschnitt:

Die Änderung des Flächennutzungsplans wird mit dieser Bekanntma-
chung wirksam.

Die Flächennutzungsplanänderung kann einschließlich der Begründung
mit Umweltbericht und der Fachgutachten sowie der Zusammenfassen-
den Erklärung in den Rathäusern:
Stadt Breisach am Rhein, Rathaus, Münsterplatz 1, 79206 Breisach
Gemeinde Ihringen, Rathaus/Bürgerbüro, Bachenstr. 42, 79241 Ihringen
Gemeinde Merdingen, Rathaus/Bürgerbüro, Langgasse 14, 79291 Merdin-
gen
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während der üblichen Dienststunden eingesehen werden. Jedermann
kann die Flächennutzungsplanänderung einsehen und über ihren Inhalt
Auskunft verlangen (vgl. § 6 Abs. 5 BauGB).
Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von
Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung so-
wie die Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB wird hingewiesen. Unbeacht-
lich werden demnach
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1-3 BauGB beachtliche Verletzung der

dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verlet-

zungderVorschriftenüberdasVerhältnisdesBebauungsplansunddes
Flächennutzungsplans, und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvor-
gangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung
schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung
begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind.
Fernerwird darauf hingewiesen, dass gem. § 4Abs. 4 GemO BW Flächen-
nutzungspläne, die unterVerletzungvonVerfahrens- oder Formvorschrif-
ten der GemO BW oder auf Grund der GemO BW zu Stande gekommen
sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zu
Stande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn
1. die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung

oder die Bekanntmachung des Flächennutzungsplans verletzt worden
sind,

2. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 43 GemO BW wegen Gesetz-
widrigkeit widersprochen hat oder wenn vor Ablauf der in Satz 1 ge-
nannten Frist die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet
hat oder dieVerletzung derVerfahrens- oder Formvorschrift gegenüber
der Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung
begründen soll, schriftlich oder elektronisch geltend gemacht worden
ist.

Ist eine Verletzung nach vorstehender Nr. 2 geltend gemacht worden, so
kann auch nach Ablauf der Jahresfrist des § 4 Abs. 4 S. 1 GemO BW jeder-
mann diese Verletzung geltend machen.

Stadt Breisach am Rhein, 22.05.2024
gez. Oliver Rein
Vorsitzender der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft
Breisach-Ihringen-Merdingen

Workshop

11.06.2024: Online-Workshop für Grenzgänger:innen zur Krankenversi-
cherung und zum Anspruch auf Leistungen in Deutschland und in Frank-
reich
Die INFOBEST Vogelgrun/Breisach und das trinationale Kompetenzentrum
TRISAN organisieren einen Online-Workshop, der der Krankenversiche-
rung und den Leistungen für Grenzgänger:innen in Frankreich und
Deutschland gewidmet ist. Dieser Workshop wird in Zusammenarbeit mit
der Caisse Primaire d'Assurance Maladie Moselle (CPAM) und der AOK
Südlicher Oberrhein organisiert.
Der Workshop findet am Dienstag, den 11. Juni 2024, von 12:30 bis 14:00 Uhr
per Videokonferenz auf Zoom statt. Er richtet sich sowohl an Grenzgän-
ger:innen, die in Deutschland arbeiten und in Frankreich wohnen, als auch
an Grenzgänger:innen, die in Frankreich arbeiten und in Deutschland woh-
nen, sowie an alle an diesem Thema interessierten Personen. Er wird in
Form einer interaktiven Präsentation stattfinden, bei der die Teilnehmen-
den ihr Wissen überprüfen können und die anwesenden Expert:innen die
wichtigsten Informationen über die Krankenversicherung von Grenzgän-
gern:innen geben werden: In welchem Land bin ich krankenversichert?
Kann ich mich in meinem Wohnland behandeln lassen? Soll ich eine Ver-
sichertenkarte dort beantragen? Was ist zu beachten, im Fall einer Krank-
meldung, bei der Mitversicherung von Familienangehörigen oder bei Tele-
arbeit? Wie sieht es mit meiner Krankenversicherung bei Rentenbeginn
aus?
Die Veranstaltung ist kostenfrei und steht allen offen, eine Anmeldung ist
erforderlich. Sie können sich ab sofort anmelden unter: https://survey.la-
mapoll.de/online-workshop-atelier-virtuel-11.06.2024 (Anmeldeschluss:
Mittwoch, 5. Juni 2024). Während des gesamten Workshops wird eine Si-
multanübersetzung angeboten.

Die INFOBEST Vogelgrun/Breisach und TRISAN organisieren einen weite-
ren Online-Workshop am Dienstag, den 2. Juli 2024 zum Thema „Grenz-
überschreitenderZugang zur Gesundheitsversorgung“ Dieser zweite Work-
shop richtet sich speziell an die Bewohner:innen unserer Grenzregion, die
keine Grenzgänger:innen sind und sich im Nachbarland behandeln lassen
möchten.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an das Team der INFO-
BEST Vogelgrun/Breisach: +49 (0) 7667 83299 / +33 (0) 3 89 72 04 63 / vo-
gelgrun-breisach@infobest.eu

Ausschreibung

Nach dem Agrarstrukturverbesserungsgesetz ist über die Genehmigung
zur Veräußerung nachstehenden Grundeigentums zu entscheiden:
Gemarkung: Merdingen, Gewann: Vormittewald
Flst.Nr.: 2594, Fläche: 3637 m2, Nutzung: Waldfläche, Miteigentumsanteil
1/10
Gemarkung: Gündlingen, Gewann: Egelfingen
Flst.Nr.: 2981, Fläche: 56961 m2, Nutzung: Waldfläche, Miteigentumsan-
teil 1/48
Aufstockungsbedürftige Landwirte können ihr Interesse unter Angabe
der Kaufpreisvorstellung dem Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald,
Europaplatz 3, 79206 Breisach bis zum 31.05.2024 schriftlich mitteilen.
Bitte folgendes Aktenzeichen angeben: 580-W 3120 GV-2024-0414

Förderprogramm „Spitze auf dem Land“

Unternehmen im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald können jetzt
Anträge stellen
Das Förderprogramm „Spitze auf dem Land“ des Landes Baden-Würt-
temberg ermöglicht kleinen und mittleren Unternehmen im ländlichen
Raum des Landkreises Breisgau-Hochschwarzwald gemäß dem Landes-
entwicklungsplan Baden-Württemberg eine gezielte Unterstützung. Ziel
ist es, Unternehmen mit weniger als 100 Beschäftigten zu fördern, die
innovative Produkte und Dienstleistungen auf den Markt bringen, insbe-
sondere im Bereich einer kreislauforientierten Wirtschaftsweise und der
Bioökonomie.
DieFörderungerstreckt sichaufUnternehmensinvestitionen inGebäude,
Maschinen und Anlagen, die zur Entwicklung und wirtschaftlichen Nut-
zung der neu eingeführten Produkte und Dienstleistungen dienen. Die
Höhe der Förderung variiert dabei. Kleine Unternehmen mit weniger als
50 Beschäftigten können bis zu 20 ProzentZuschuss für ihre Investitionen
erhalten. Mittlere Unternehmen mit weniger als 100 Beschäftigten kön-
nen mit einem Zuschuss von bis zu 10 Prozent rechnen. Die Zuwendung
muss mindestens 200.000 Euro betragen. Der maximale Förderbetrag
pro Projekt liegt in der Regel bei 400.000 Euro. Bei einem erkennbaren
Beitrag zur Kreislaufwirtschaft und Bioökonomie kann die Förderung auf
maximal 500.000 Euro pro Projekt erhöht werden.
Interessierte Unternehmen können sich ganzjährig über ihre zuständige
Gemeinde bewerben. Die Einreichung der vollständigen Bewerbungsun-
terlagen muss bis zum 31. August 2024 erfolgen.
DerLandkreisBreisgau-Hochschwarzwaldermutigt lokaleUnternehmen
dazu, von diesem Förderprogramm Gebrauch zu machen und innovative
Projekte einzureichen, um die Wirtschaft und Entwicklung der Region
weiter voranzutreiben.
Weitere Informationen und Richtlinien zur Antragstellung sind auf der
offiziellen Website des Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbrau-
cherschutz Baden-Württemberg verfügbar: www.mlr-bw.de/spitze-auf-
dem-land
Interessierte Firmen und Gemeinden können sich an das Regierungsprä-
sidium Freiburg wenden, telefonisch unter 0761 208-1255 oder per E-Mail
an nicolette.bucher@rpf.bwl.de.
Bei allgemeinen Fragen rund um das Programm steht auch das ELR-Team
des Landkreises Breisgau-Hochschwarzwald zur Verfügung: Im Internet
unter www.lkbh.de/elr oder direkt telefonisch unter 0761 2187-5317 oder
-5302.

Infobox:DieFörderlinie „SpitzeaufdemLand!“wurde insLebengerufen,
um die Innovationskraft Baden-Württembergs zu stärken und die Tech-
nologieführerschaft des Landes weiter auszubauen. Unterstützt werden

kleine und mittlere Unternehmen (KMU) im Ländlichen Raum, die mit
neuen, innovativenProduktenoderDienstleistungenüberzeugen.Die In-
novationsstrategie sowie die Bioökonomiestrategie des Landes bilden
die Grundlage. Die Förderlinie wird zu gleichen Teilen aus Landesmitteln
des Entwicklungsprogramms Ländlicher Raum (ELR) und aus EU-Mitteln
des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) finanziert.

Fundsachen

1 grüne Sonnenkappe mit Sonnenschutz (Sportplatz Oberrimsingen)
Fundsachen können bei der Ortsverwaltung zu den Öffnungszeiten ab-
geholt werden.

Ende der amtlichen Mitteilungen

Kommunales Kino Breisach e.V.

Das Programm von Donnerstag, 23.05.2024 bis Mittwoch, 29.05.2024:
Donnerstag, 23.5.24: Morgen ist auch noch ein Tag (FSK ab 12 J.), 20.15 Uhr
Freitag, 24.5.24: Back to Black (FSK ab 12J.), 20.15 Uhr
Samstag, 25.05.2024: Wunderland – Vom Kindheitstraum zum Welterfolg
(FSK ab 0 J.), 17.00 Uhr; Back to Black (FSK ab 12 J.), 20.15 Uhr
Sonntag 26.05.2024: Die Dschungelhelden auf Weltreise (FSK ab 0 J.),
15.00 Uhr; Es sind die kleinen Dinge (FSK ab 12 J.), 20.15 Uhr
Mittwoch, 29.05.2024, Morgen ist auch noch ein Tag (FSK ab 12 J.), 20.15
Uhr

Jugendmusikschule
Westlicher Kaiserstuhl-Tuniberg e.V.
Das Sommersemester der Jugendmusikschule hat begonnen. Es gibt
noch freie Plätze bei Klavier, Keyboard, Akkordeon und Violine. Schnup-
pertermine können vereinbart werden.
Im April hat das Sommersemester der Jugendmusikschule Westlicher
Kaiserstuhl-Tuniberg (JMS) begonnen. In manchen Fächern gibt es noch
freie Plätze, wie zum Beispiel bei Klavier, Keyboard, Akkordeon und Vio-
line. Bei Interesse können über die JMS-Geschäftsstelle Schnuppertermi-
ne mit den Lehrkräften vereinbart werden.
Auf der JMS-Homepage unter www.jugendmusikschule-breisach.de gibt
es ausführliche Informationen zu allen Unterrichtsfächern und auch
Klangbeispiele zu den verschiedenen Instrumenten. Weitere Auskünfte
zum Unterricht und zur Anmeldung gibt es bei der
Geschäftsstelle der Jugendmusikschule Westlicher Kaiserstuhl-Tuniberg
Maria-Montessori-Str.1, 79206 Breisach, in den Schulzeiten geöffnet Mon-
tag bis Freitag von 10.00-12.00 Uhr, Donnerstag von 14.00-17.00 Uhr. Tele-
fon 07667-1846, Fax 07667-942876
Anfragen per E-Mail an die jms.breisach@t-online.de sind auch in den
Pfingstferien möglich.

Änderung zum Linienweg Linie 700 Vollsperrung
der K 4979 Merdingen – Waltershofen
Ab Montag 27.05. zum Betriebsbeginn wird zur Anschlusssicherung auch
Umkirch von der Linie 700 nicht mehr angefahren. Dies wird leider not-
wendig da nicht nur die Umleitung über Gottenheim sondern auch Stra-
ßenbauarbeiten im Linienverlauf zu erheblichen Verspätungen geführt
haben. Fahrgäste mit Ziel Umkirch müssen deshalb an der Paduaallee
zur Linie 32 umsteigen. Letzte Haltestelle Richtung Paduaalllee Ersatzhal-
testelle Merdingen Schule. Dies ist auch die erste Haltestelle von der Pa-
duallee kommend RichtungBreisach.

INFOBEST Vogelgrun/Breisach

Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald

Mitteilungen der Vereine

Sonstige Mitteilungen

Ortsverwaltung Oberrimsingen

Kath. Seelsorgeeinheit
Breisach Merdingen
Münsterplatz 3, 79206 Breisach,
Telefon 07667/203, E-Mail
info@se-breisach-merdingen.de

Donnerstag, 23. Mai 2024
18.30 Uhr, Merdingen, Pfarrkeller,
Filmreihe über religiöse Themen
(J. Saladin)
Freitag, 24. Mai 2024
15 Uhr, Breisach Münster, Gebets-
stunde der Barmherzigkeit
Samstag, 25. Mai 2024
9.30 Uhr, Breisach, Ökum. Feld-
gottesdienst (W. Bauer), bei der
Stadthalle anlässlich des 60-jäh-
rigen Jubiläum der Reservisten-
kameradschaft Breisach a. R.
17.30 Uhr, Breisach Münster,
Rosenkranzgebet
18 Uhr, Breisach Münster, Eucha-
ristiefeier am Vorabend (W. Bauer);
Gebet für Hildegard Kern geb. Glock-
ner und Herta Lauble geb. Glockner
18.30 Uhr, Niederrimsingen,
Eucharistiefeier am Vorabend
(A. Lehmann); Gebet für Franz und
Paula Dinkel, Ludwig und Martha

GOTTESDIENSTE UND KIRCHLICHE VERANSTALTUNGEN

Müller und für lebende und
verstorbene Angehörige
Sonntag, 26. Mai 2024
Kollekte für den Katholikentag
9.30 Uhr, Breisach, Krankenhaus,
Wort-Gottes-Feier mit anschließen-
der Krankenkommunion
10.30 Uhr, Gündlingen,
Eucharistiefeier (G. Eisele)
10.30 Uhr, Oberrimsingen,
Eucharistiefeier (Th. Stahlberger)
10.30 Uhr, Breisach, Ökumenischer
Gottesdienst (W. Bauer und
Pfarrerin B. Hannemann),
anlässlich des 100-jährigen Jubi-
läum der Breisacher Festspiele auf
dem Festspielgelände. Bei Regen-
wetter findet der Gottesdienst im
Münster statt.
18.30 Uhr, Gündlingen, Rosen-
kranzgebet für die Kranken der
Gemeinde
19 Uhr, Niederrimsingen, Maian-
dacht gestaltet vom Gemeindeteam
Montag, 27. Mai 2024
9 Uhr, Breisach Josefskirche,
Eucharistiefeier (W. Bauer)
Mittwoch, 29. Mai 2024
19 Uhr, Grezhausen, Eucharistie-
feier (W. Bauer)

Donnerstag, 30. Mai 2024
Fronleichnam
10 Uhr, Gündlingen, Eucharistie-
feier (G. Eisele und H. Wochner)
als Freiluftgottesdienst im
Don-Bosco-Hof. Bei schlechtem
Wetter in der Kirche. Es singt der
Kirchenchor.
10 Uhr, Merdingen, Eucharistiefeier
(A. Lehmann) mit Prozession und
anschl. Umtrunk
10 Uhr, Niederrimsingen, Eucha-
ristiefeier (W.Bauer)mitProzession,
bei den Stationen singt der Kirchen-
chor
10 Uhr, Wasenweiler, Eucharistie-
feier (M. Mark) mit Prozession,
es singt der Kirchenchor

Evangelische
Martin-Bucer-Gemeinde
Zeppelinstraße 7, 79206 Breisach,
Telefon 07667/384,
E-Mail holst@ev-kirche-breisach.de

Während der Schulferien findet
bei uns keine Jugendbandprobe
sowie Jugendkreis statt!

Donnerstag, 23. Mai 2024
18.30 bis 19 Uhr, Offenes Gebet
in der Kirche
19 Uhr, Bibelkreis
Sonntag, 26. Mai 2024
10 Uhr, Gottesdienst mit Taufen
in Vogtsburg-Bickensohl, Pfr.
Michael Hannemann
10.30 Uhr, Ökum. Festgottesdienst
zum 100-jährigen Jubiläum Fest-
spiele Breisach e.V., mit Pfrin. Britta
Hannemann, Pfr. Werner Bauer
und Frau Simone Engist auf
der Festspielbühne, Kapuziner-
gasse 28, Breisach
Dienstag, 28. Mai 2024
9.30 bis 12 Uhr, Offener Eltern-
Kind-Treff. Der Treff ist in neue
Räume umgezogen und ab sofort
in der Kupfertorstraße 33 (1. OG)
Mittwoch, 29. Mai 2024
14 bis 15 Uhr, Sprechstunde der
Evang. Nachbarschaftshilfe

AlleTermineundGruppenangebote
und den aktuellen Gemeindebrief
können Interessierte auch ausführ-
lich auf der Homepage www.ev-
kirche-breisach.de nachlesen. Ger-
ne können sich Interessenten auch

zum Newsletter der evangelischen
Kirche anmelden, dann erhalten
sie die Informationen direkt zu-
geschickt.

K7 Breisach –
Kirche, die begeistert
Krummholzstr. 7, 79206 Breisach,
Telefon 07667/9425883,
E-Mail: info@k7-breisach.de,
www.k7-breisach.de

Gottesdienste
und Gebetstreffen finden im
Gemeindezentrum in der Krumm-
holzstraße 7 in Breisach statt.

Sonntag, 25. Mai 2024
Ab 9.30 Uhr, Stream der Mission
Live Konferenz von AVC
Sonntag, 26. Mai 2024
10 Uhr, Stream des Abschluss-
gottesdienstes der Mission Live
Konferenz von AVC
Dienstag, 28. Mai 2024
18.30 Uhr, Gebetstreffen mit Lob-
preis, Anbetung und Fürbitte
Mittwoch, 29. Mai 2024
Kleingruppen in Niederrimsingen

und Breisach. Gäste sind herzlich
willkommen.

Weitere Informationen zu uns
und unseren Veranstaltungen
können auf unserer Homepage
eingesehen oder persönlich an-
gefragt werden.

Connect –
Evangelische Freikirche
Kupfertorstraße 52,
79206 Breisach am Rhein,
Standortpastor Tim-Lucas Jung
Telefon und WhatsApp
+49151/17 374625, E-Mail. tim-lucas.
jung@connect-breisgau.de, https.//
connect-breisgau.de/breisach;
Instagram. connect.breisach,
Highlights oder News

Donnerstag, 23. Mai 2024
19.30 Uhr, PUB in THE HUB –
Das Feierabendbier-Event

Die Veranstaltungen unter der
Woche finden im HUB in der
Kupfertorstraße 52 in Breisach
statt.
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